
 
 

Protokollauszug 
aus der 

20. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 02.06.2021 

 
öffentlich 
Top 6.27 Maßnahmen für eine bessere Sichtbarkeit antifaschistischen Gedenkens 

21/SVV/0411 
geändert beschlossen 

 
Der Ausschuss für Kultur empfiehlt, dem Antrag mit folgender Ergänzung nach Punkt 3 im Be-
schlussvorschlag zuzustimmen: 
 
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der Ausschuss für Kultur im November 2021 zu 
informieren. 
 
Abstimmung: 
Die vom Ausschuss für Kultur empfohlene Ergänzung wird 
 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
 
Anschließend wird der so ergänzte Antrag zur Abstimmung gestellt: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Sichtbarkeit des antifaschistischen Geden-
kens in der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) zu fördern. Dazu sollen folgende Maßnah-
men umgesetzt werden: 
 
1.  Die Webseite der LHP soll um biographische Informationen zu den Potsdamer Bür-

ger*innen ergänzt werden, die mit der Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“ 
geehrt wurden – ähnlich, wie über die jüdischen Mitbürger*innen im Kontext der Ver-
legung von Stolpersteinen informiert wird. Die Informationen sollen auch auf einer di-
gitalen Karte abrufbar sein.  

 
2.  Antifaschistische Erinnerungs- und Gedenkorte im Potsdamer Stadtgebiet sollen auf 

einer digitalen Karte auf der Webseite der LHP vermerkt werden. Dazu soll es eine 
kurze Beschreibung der Lage und Geschichte des jeweiligen Gedenk- und Erinne-
rungsortes geben. Auch andere Möglichkeiten zur Information und Sichtbarmachung 
am jeweiligen authentischen Ort selbst sollen geprüft werden.  

 
3.  Die Landeshauptstadt Potsdam soll außerdem eine wissenschaftliche Untersuchung 

zum Todesmarsch beauftragen, der im Februar 1945 aus dem KZ Lieberose über das 
Potsdamer Stadtgebiet in das KZ Sachsenhausen führte. Zudem soll geprüft werden, 
wie die Route und wichtige Orte des Todesmarsches in geeigneter Weise ausgeschil-
dert und sichtbar gemacht werden können. 

 
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der Ausschuss für Kultur im November 2021 zu 
informieren. 
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BESCHLUSS 
der 20. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 02.06.2021 

 
 Maßnahmen für eine bessere Sichtbarkeit antifaschistischen Gedenkens 

Vorlage: 21/SVV/0411 
 

 Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Sichtbarkeit des antifaschistischen 
Gedenkens in der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) zu fördern. Dazu sollen 
folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 
 
1. Die Webseite der LHP soll um biographische Informationen zu den Potsdamer 
Bürger*innen ergänzt werden, die mit der Auszeichnung „Gerechte unter den 
Völkern“ geehrt wurden – ähnlich, wie über die jüdischen Mitbürger*innen im 
Kontext der Verlegung von Stolpersteinen informiert wird. Die Informationen sollen 
auch auf einer digitalen Karte abrufbar sein.  
 
2. Antifaschistische Erinnerungs- und Gedenkorte im Potsdamer Stadtgebiet sollen 
auf einer digitalen Karte auf der Webseite der LHP vermerkt werden. Dazu soll es 
eine kurze Beschreibung der Lage und Geschichte des jeweiligen Gedenk- und 
Erinnerungsortes geben. Auch andere Möglichkeiten zur Information und 
Sichtbarmachung am jeweiligen authentischen Ort selbst sollen geprüft werden.  
 
3. Die Landeshauptstadt Potsdam soll außerdem eine wissenschaftliche 
Untersuchung zum Todesmarsch beauftragen, der im Februar 1945 aus dem KZ 
Lieberose über das Potsdamer Stadtgebiet in das KZ Sachsenhausen führte. Zudem 
soll geprüft werden, wie die Route und wichtige Orte des Todesmarsches in 
geeigneter Weise ausgeschildert und sichtbar gemacht werden können. 
 
Über die Umsetzung der Maßnahmen ist der Ausschuss für Kultur im November 
2021 zu informieren. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen.  
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
Potsdam, den 08. Juni 2021  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 

Stempel 
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